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Norm

AuskunftspflichtG 1987 §1 Abs1;

B-VG Art20 Abs3;

B-VG Art20 Abs4;

LMG 1975 §36 Abs1;

LMG 1975 §36 Abs3;

Rechtssatz

§ 36 Abs 1 LMG 1975 und § 36 Abs 3 LMG 1975 ist weder ein Anspruch des Auskunftswerbers auf Erfüllung des

Revisionsplans und Probenplans durch die Behörde zu entnehmen, noch ein Anspruch auf Mitteilung der iZm der in

Rede stehenden Überwachung erfaßten Daten. Vielmehr gilt in diesem Zusammenhang die auch im allgemeinen

bestehende AuskunftspBicht (Art 20 Abs 4 B-VG), die ihre Grenze an gesetzlichen VerschwiegenheitspBichten Cndet. §

36 Abs 1 LMG 1975 und § 36 Abs 3 LMG 1975 treDen ihrem normativen Gehalt nach somit keine Regelung, die eine

entsprechende Auskunft zur Voraussetzung hätte oder eine solche gebieten würde.
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